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Seite 1/1 Änderung und Erweiterung des Kiessandtagebaus „Fresdorfer Heide“
Waldumwandlung

1 Es besteht ein öffentliches Interesse an der Umwandlung, weil…
Ein überwiegendes öffentliches Interesse ist im Rahmen einer bilanziellen Abwägung zu ermitteln,
die sich an den mit dem Vorhaben verfolgten Interessen des Gemeinwohls und des Natur- und
Landschaftsschutzes zu orientieren hat (Sauthoff, in Schlacke, GK-BNatSchG, 1. Aufl. 2012, § 67
Rn. 16). Als solche Interessen des Gemeinwohls werden regelmäßig die Sicherung von Arbeits-
plätzen und das Interesse an einem sinnvollen und planmäßigen Abbau einer Lagerstätte aner-
kannt (VG Cottbus, Beschl. v. 05.02.2007 – 3 L 3/07 – juris, Rn. 17; VGH Mannheim, Beschl. v.
24.03.2014 – 10 S 216/13 – juris, Rn. 13; Louis, Die naturschutzrechtliche Befreiung, NuR, 1995,
62, m.w.N.).

Das LBGR hat mit Schreiben vom 27.10.2014 die Bodenschätze des Lagerstättenfeldes Fresdorfer
Heide-Süd als „grundeigen“ gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 1 BBergG einstuft. Eine Erweiterung der Abbau-
fläche entspricht damit einem sinnvollen und planmäßigen Lagerstättenabbau, sichert die bereits
vorhandenen Arbeitsplätze und hilft den Markt mit entsprechenden Rohstoffen zu versorgen.

Für die objektive Bedarfslage an bestimmten Rohstoffen kommt insbesondere der Regionalpla-
nung eine besondere Bedeutung zu (VGH Mannheim, Beschl. v. 24.03.2014 – 10 S 216/13 – juris,
Rn. 15). Vorliegend gibt die Raumordnung im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg 2009
vor, dass die „Gewinnung und Nutzung einheimischer Bodenschätze und Energieträger […] als
wichtiges wirtschaftliches Entwicklungspotenzial räumlich gesichert werden [soll]. Nutzungskon-
flikte sollen hierbei minimiert werden.“ In der Begründung zu diesem Grundsatz heißt es außerdem:
„Eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung hat auch die Gewinnung und Nutzung der vom Berg-
recht erfassten einheimischen Bodenschätze. Neben der Braunkohle betrifft dies im gemeinsamen
Planungsraum insbesondere die oberflächennahen Rohstoffe, deren Aufsuchung und Gewinnung
sichergestellt werden soll. Als wirtschaftlich nutzbare oberflächennahe Rohstoffe gelten im We-
sentlichen Sand, Kies, Ton, Kalkstein, Grauwacke und Badetorfe. […] Entsprechende Zielkonflikte
mit anderen Raumnutzungen sind im Rahmen der Regionalplanung durch die Festlegung eines
ausreichenden Potenzials an Raumordnungsgebieten für die Gewinnung oberflächen- naher Roh-
stoffe zu lösen. Dabei sollen die Standortgebundenheit der Lagerstätten, die Begrenztheit der Vor-
kommen sowie konkrete Betriebs- und Lagerstättenverhältnisse im Rahmen der Abwägung be-
rücksichtigt werden.“ Mit dieser Zielsetzung trägt die Raumordnung dem erhöhten, regionalen Be-
darf an Kies für Bau- und Infrastrukturprojekte im Großraum Berlin Rechnung.

Der Rohstoff der Lagerstätte Fresdorfer Heide wird ortsnah in Berlin, Potsdam, Potsdam-Mittel-
mark und Teltow-Fläming von ansässigen Betonherstellern und Baufirmen als Bauzuschlagsstoff
für die Betonherstellung oder als Verfüllmaterial verwendet. Weiterhin werden sie in der Mörtel-
und Asphaltherstellung sowie für Pflasterarbeiten und Oberflächenbehandlungen gebraucht. Die
räumliche Nähe zwischen Rohstoffquelle (Kiessandtagebau Fresdorfer Heide) und Verwerter sorgt
auch für verhältnismäßig kurze Transportwege. Damit ist die weitere Gewinnung des Kiessandes
am Standort Fresdorfer Heide als zwingend notwendig für die regionale Bauwirtschaft anzusehen.
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Anhang 4 



Tabelle 1: Gegenüberstellung der Waldumwandlungsflächen und des Aufforstungsflächenbedarfs

Gemarkung Flur Flurstück Gesamtgröße in
qm

bisherige Nutzungsart zeitweilige Umwandlung
qm

dauerhafte Umwandlung
qm

Komp.-Faktor Komp-Flächenbedarf für
dauerhafte Wuw in qm

Fresdorf 3 18/3 151.395 Kiefernforst 60.255 1 60.255
18/3 151.395 Laub-Nadel-Mischwald (Pos. 6, Erstaufforstung) 9.481 2 18.962
19 53.770 Kiefernforst und Kiefern- und Robinien-Vorwald 29.779 1 29.779

4 9 10.955 Kiefernforst und Kiefern-Vorwald 2.505 7.469 1 7.469

Wildenbruch 4 44 99.100 Kiefernforst 899 1 899
45 56.960 Kahlfläche/Rodung 6.611 1 6.611

46/1 14.890 Kiefernforst 388 1 388
76 7.133 Kiefernforst 29 1 29
79 55.145 Kiefernforst 2.428 1 2.428
59 99.870 Kiefernforst und Robinien-Vorwald 11.994 2.535 1 2.535
60 4.520 Kiefernforst und Kiefern- und Robinien-Vorwald 455 810 1 810

Summe qm 14.954 120.684 130.165

Summe ha 1,50 12,07 13,02

Abzüglich der Maßnahme A2 (1,1 ha) gemäß LBP (FROELICH & SPORBECK, 2021) sind für die geplanten dauerhaften Rodungen noch 11,92 ha aufzuforsten.

Die zeitweilige Waldumwandlung wird über die Maßnahme A3 (1,56 ha) des LBP (FROELICH & SPORBECK, 2021) zur Aufforstung eines Laubwaldes an Ort und Stelle wieder ausgeglichen.


